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Stellungnahme 
Die Einbeziehung der Kommunen in das 
Fürsorgesystem Arbeitslosengeld II 
bleibt richtig und muss optimiert wer-
den. Leider verweigert sich der vorge-
legte Gesetzentwurf dieser Aufgabe 
geradezu, indem er eine Transparenz-
vorschrift beseitigen will und substanti-
ierte Verbesserungsvorschläge pau-
schal vom Tisch zu wischen versucht. 
 
Entgegen der Gesetzesbegründung soll 
mit dem Gesetzentwurf das Ausfüh-
rungsgesetz des Landes Hessen zum 
SGB II (Bürgergeld, Grundsicherung für 
Arbeitsuchende) neben einer Gel-
tungsverlängerung nicht lediglich „rein 
redaktionell“ geändert und angepasst 
werden. Vielmehr soll die „Statistik-Ge-
neralklausel“ (§ 11b) abgeschafft wer-
den, auf deren Grundlage wichtige Da-
ten zur Wirkungsforschung von den 
kommunalen Jobcentern durch das 
Hessische Statistische Landesamt erho-
ben werden könnten – wenn sie denn 
vom Sozialministerium genutzt würde. 
 
Die Gesetzesbegründung, wonach alle 
relevanten Daten bereits durch die 
Bundes-agentur für Arbeit erhoben wür-
den, geht fehl. So gibt es beispielsweise 
keine hessenweiten Daten zur Anzahl 
des von den kommunalen Jobcentern 
eingesetzten Personals oder zu Leis-
tungsempfängern in Rehabilitations-
maßnahmen (vgl. etwa die Antworten 
des Sozialministers vom 22.05.2017 und 
15.07.2022 auf Kleine Anfragen, Drs. 
19/4666 und 20/8651). Aus diesen und 
weiteren Daten wäre es Aufgabe des 
Sozialministeriums und der kommunalen 
Jobcenter, wichtige Erkenntnisse für die 
Verbesserung der Arbeit zu ziehen. 
 

Mehr als dürftig ist auch die Gesetzes-
begründung, warum die zahlreichen, 
zuletzt 2021 eingebrachten konkreten 
Verbesserungsvorschläge der VhU nicht 
aufgegriffen werden könnten: 
„Den Forderungen der Vereinigung der hessi-
schen Unternehmerverbände e.V. konnte eben-
falls nicht gefolgt werden. Zum Teil sind sie mit 
der Organisationshoheit der Träger nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch nicht in Einklang zu bringen, 
zum Teil sind sie nicht umsetzbar, weil im Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch bereits anderweitige Re-
gelungen getroffen wurden oder aber die ge-
wünschte Regelung sich auch auf die Ar-
beitsagentur beziehen sollte, was insoweit man-
gels Gesetzgebungskompetenz des Landes aus-
scheidet.“ 
 
Aus dieser Begründung ist eine inhaltli-
che Auseinandersetzung mit den kon-
kreten Vorschlägen nicht ansatzweise 
erkennbar. 
 
Die pauschale Ablehnung von Verbes-
serungsvorschlägen kann aber auch 
aus folgenden Gründen nicht überzeu-
gen: das Sozialministerium hat die 
Rechts- und Fachaufsicht über die kom-
munalen Jobcenter und sollte daher 
ein großes Interesse an möglichst um-
fassenden Daten zur Leistungsfähigkeit 
als Basis für die Fachgespräche mit den 
kommunalen Jobcentern haben. Doch 
selbst falls einzelne Forderungen nach 
Strukturveränderungen einer Landes-
gesetzgebung nicht zugänglich sein 
sollten (was dann im Einzelfall zu be-
gründen wäre), müssen die Verbesse-
rungsvorschläge sachlich geprüft und 
ggf. im Rahmen der Fachaufsicht bzw. 
Zielvereinbarungsgesprächen imple-
mentiert werden. Im Vordergrund muss 
immer ein optimales Fördern und For-
dern von Arbeitslosen durch die Job-
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center stehen. Eine Verhinderungsmen-
talität ist nicht geeignet, strukturelle Ver-
besserungen zu erzielen. 
 
Bei dieser Verweigerungshaltung ge-
genüber Erkenntnissen und Möglichkei-
ten für eine bessere Betreuung und Ver-
mittlung von Arbeitsuchenden darf es 
nicht bleiben. Insbesondere auch des-
halb, weil die Vermittlungsleistungen 
von kommunalen Jobcentern einer kri-
tischen Begleitung bedürfen. Die Ar-
beitsmarktforschung zeigt, dass kom-
munale Jobcenter 10 Prozent weniger 
Arbeitslose in den ersten Arbeitsmarkt 
vermitteln als Jobcenter in Form ge-
meinsamer Einrichtungen aus Kom-
mune und Arbeitsagentur (bei ansons-
ten gleichen Voraussetzungen und glei-
cher Vermittlungsqualität). Hingegen 
weisen kommunale Jobcenter Arbeits-
losen mehr Arbeitsgelegenheiten („Ein-
Euro-Jobs“) zu (vgl. Mergele/Weber, ifo 
Schnelldienst 2/2020). Auch gibt es 
starke Hinweise auf geringere Rehabili-
tations-Anstrengungen in kommunalen 
Jobcentern (vgl. die Antwort des Sozial-
ministers vom 15.07.2022 auf eine Kleine 
Anfrage, Drs. 20/8651: in kommunalen 
Jobcentern ist der Anteil der Rehabili-
tanden nur gut ein Drittel so hoch wie in 
gemeinsamen Einrichtungen).  
  
Diese Befunde müssten in Hessen als 
„Optionsland Nr. 1“ eigentlich beson-
derer Grund sein, sich Kenntnis über die 
Sachlage zu verschaffen und Verbesse-
rungsmöglichkeiten auszuloten. In kei-
nem anderen Bundesland gibt es einen 
höheren Anteil von kommunalen Job-
centern, nämlich 16 von insgesamt 26. 
Die übrigen zehn Jobcenter sind jeweils 
gemeinsame Einrichtungen von Kom-
munen und Arbeitsagenturen.  
 

Die hessische Wirtschaft sucht gerade 
im immer stärker werdenden demogra-
fischen Wandel viele motivierte und 
qualifizierte Mitarbeiter, auch aus dem 
Reservoir der rund 120.000 Arbeitslosen 
im Rechtskreis SGB II. Deshalb begleitet 
die VhU die wichtige Arbeit der Job-
center mit konstruktiven Verbesserungs-
vorschlägen. Aus diesem Grund erwei-
tern und bekräftigen wir unsere Forde-
rungen: 
 
1. Völlige Transparenz über die Arbeit 

der kommunalen Jobcenter her-
stellen 

2. SGB-II-Wirkungsforschung durch 
umfassende Landesstatistik verbes-
sern 

3. Zielvereinbarungen zwischen Minis-
terium und Kommunen veröffentli-
chen 

4. Arbeit von Sozial-, Jugend- und Ge-
sundheitsämtern mit Jobcenter ver-
zahnen 

5. Kommunale Arbeitsvermittlung 
durch abgestimmtes Gesamtkon-
zept professionalisieren 

6. Vetorecht für Sozialpartner bei Ein-
Euro-Jobs prüfen 

7. Eigenbetriebe und Tochtergesell-
schaften der Kommunen als SGB-II-
Maßnahmeträger auf den Prüf-
stand 

8. Jobcenter-Beiräte effizienter auf-
stellen 

9. Bessere Zusammenarbeit von Job-
centern und Arbeitsagenturen 

10. Gemeinsame Jugendberufsagen-
turen 

11. Servicestellen für Arbeitgeber ein-
richten 

12. Datenaustausch zwischen kommu-
nalen Jobcentern und Arbeitsagen-
turen ermöglich  

 



Kommunale Jobcenter: mit mehr Transparenz optimal Fördern und Fordern                                                  Seite 4 von 10 

 
Im Einzelnen: 
 
1. Völlige Transparenz über die Arbeit 
der kommunalen Jobcenter herstellen 
 
An § 8b Abs. 1 Hessisches OFFENSIV-Ge-
setz sollen folgende neue Sätze 2-4 an-
gefügt werden: 
 
„Jeder zugelassene Kommunale Träger erstellt 
und veröffentlicht mindestens einmal jährlich 
eine Bilanz über die von ihm erbrachten Dienst-, 
Geld- und Sachleistungen. Die Erfolgsbilanzen 
müssen einen direkten Leistungsvergleich zu den 
Jobcentern in gemeinsamer Einrichtung ermög-
lichen und sollen Aufschluss über den Mittelein-
satz, die geförderten Personengruppen und die 
Wirksamkeit der Förderung geben. Die Erfolgsbi-
lanz ist vor ihrer Veröffentlichung mit dem örtli-
chen Beirat zu erörtern." 
 
Begründung: Ein effektiver Leistungsver-
gleich ist nur dann möglich, wenn of-
fengelegt wird, welche Mittel das Kom-
munale Jobcenter mit welchem Erfolg 
einsetzt. Dann entsteht ein wichtiger 
Antrieb für das Kommunale Jobcenter, 
seine Leistung zu steigern und die Arbeit 
systematisch zu verbessern. Die Voraus-
setzungen für eine solche, für den Bür-
ger verständliche Bilanz sollten inzwi-
schen geschaffen worden sein. Seit 
2011 ist zwar ein vierteljährlicher Leis-
tungsvergleich der örtlichen Aufgaben-
wahrnehmung gesetzlich vorgeschrie-
ben (§ 48a SGB II), der auch im Internet 
veröffentlicht ist (sgb2.info.de). Trotz 
zwischenzeitlicher Verbesserungen ist 
diese Veröffentlichung allerdings ledig-
lich für Verwaltungsspezialisten ver-
ständlich und nicht für die Öffentlich-
keit. Zudem erfolgt in Hessen bisher kein 
direkter Leistungsvergleich zwischen 
kommunalen Jobcentern und Jobcen-
tern als gemeinsamen Einrichtungen 
(vgl. die Antwort des Sozialministers 

vom 25.05.2022 auf eine Kleine An-
frage, Drs. 20/5482). Dies wäre jedoch 
sinnvoll, um die Leistungsfähigkeit der 
jeweiligen Organisationsform zu be-
leuchten. Wenn eine Optionskommune 
dauerhaft nicht mindestens durch-
schnittlich leistungsfähig ist, muss das 
Hessische Sozialministerium prüfen, ob 
es den Widerruf der Zulassung beim 
Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les anregt (§ 6a Abs. 6 SGB II).  
 
2. SGB-II-Wirkungsforschung durch um-
fassende Landesstatistik verbessern 
 
§ 11b Hessisches OFFENSIV-Gesetz sollte 
beibehalten und durch folgende neue 
Sätze 3 und 4 ergänzt werden: 
 
„Die zu übermittelnden Daten geben insbeson-
dere Auskunft über Integrationsquote, Mittelver-
wendung, kommunale Leistungen, Verdachts-
fälle und Anzeigen von Leistungsmissbrauch, 
Sanktionsquoten, Arbeitsunfähigkeits-Quoten, 
Art, Anzahl und Quoten von Rehabilitations-
Maßnahmen für Leistungsbezieher sowie Perso-
nalstärke je Aufgabenbereich. Die Statistik ist 
von dem Hessischen Statistischen Landesamt 
jährlich zu erstellen und zu veröffentlichen.“ 
  
Begründung: Hessen nimmt mit einem 
Anteil von über 60 % kommunalen Job-
centern eine Sonderrolle unter den Bun-
desländern ein. Gerade wegen der 
Vielzahl an kommunalen Jobcentern 
besteht in Hessen die Notwendigkeit, 
deren Aufgabenerfüllung laufend auf 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit hin zu 
evaluieren. Dies gelingt am besten mit 
einer statistischen Erfassung. 
  
Die derzeitige Fassung des § 11b OF-
FENSIV-Gesetz nennt als eine Art „Statis-
tik-Generalklausel“ für die Datenerhe-
bung das wichtige Ziel der Wirkungsfor-
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schung. Die Vorschrift ist jedoch unbe-
stimmt mit Blick auf die Art der zu erhe-
benden Daten. Hinzu kommt, dass die 
Vorschrift in den vergangenen Jahren 
nicht mit Leben gefüllt wurde: Die ei-
gentlich vom Statistischen Landesamt 
zu erstellende „Geschäftsstatistik“ ist – 
soweit ersichtlich – entgegen der „Soll-
Vorschrift“ aus § 11b OFFENSIV-Gesetz 
nie erstellt worden. In einer Antwort des 
Sozialministers vom 01.11.2022 auf eine 
Kleine Anfrage (Drs. 20/9311) heißt es: 
„Die Landesregierung erhebt selbst 
keine statistischen Daten zum Bereich 
des Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites 
Buch (II)“. Die nun beabsichtigte Ab-
schaffung des § 11b OFFENSIV-Gesetz 
erweckt den Eindruck, die Landesregie-
rung habe an einer transparenten Erhe-
bung und Veröffentlichung von Leis-
tungsdaten hiesiger Jobcenter wenig 
Interesse. Jobcenter müssen jedoch – 
wie andere öffentlich finanzierte Institu-
tionen auch – über Aufgabenerledi-
gung und Mittelverwendung transpa-
rent berichten. Das Argument, entspre-
chende Leistungsdaten würden von 
den Jobcentern bereits an die Bunde-
sagentur für Arbeit (BA) übermittelt, ver-
fängt nicht: denn die an die BA zu über-
mittelnden Daten sind nicht umfassend. 
So fehlen beispielsweise Angaben zu 
(Verdachts-)Fällen von Leistungsmiss-
brauch. § 11b OFFENSIV-Gesetz kann 
und muss jedoch – wie vorgeschlagen 
– weitere landesspezifische Kennzahlen 
nutzen, die zur Wirkungsforschung wei-
tergehende Schlussfolgerungen zulas-
sen. Hierin liegen Zweck und Vorteil ei-
ner Landesvorschrift. 
3. Zielvereinbarungen zwischen Minis-
terium und Kommunen veröffentlichen 
  

An § 8a Abs. 1 OFFENSIV-Gesetz soll fol-
gender Satz angefügt werden: „Die Ziel-
vereinbarungen sind vom Kommunalen Jobcen-
ter und von dem für die Grundsicherung für Ar-
beitsuchende zuständigen Ministerium zu veröf-
fentlichen." 
  
Begründung: Die im Jahr 2011 in das 
Hessische OFFENSIV-Gesetz eingefügte 
Verpflichtung zu Zielvereinbarungen ist 
ein wichtiges Steuerungsinstrument, mit 
dem sich einerseits die Kommunalen 
Jobcenter zu erfolgsorientierten Han-
deln verpflichten. Andererseits dient 
der Vergleich von Zielvereinbarungen 
und tatsächlicher Entwicklung auch 
dem aufsichtführenden Sozialministe-
rium als Wegweiser bei der unterjähri-
gen Begleitung der Arbeit der Kommu-
nalen Jobcenter. Um die Verbindlich-
keit dieses wichtigen Instruments für 
beide Seiten zu stärken, sollten die Ziel-
vereinbarungen veröffentlicht werden. 
Es sind auch keine Gründe dafür ersicht-
lich, aus den Zielvereinbarungen eine 
geheime Verschlusssache zu machen. 
§ 48b SGB II steht einer Veröffentlichung 
der Zielvereinbarungen nicht entge-
gen. 
 
4. Arbeit von Sozial-, Jugend- und Ge-
sundheitsämtern mit Jobcenter verzah-
nen 
 
In § 8 soll ein neuer Abs. 4 eingefügt 
werden: "Die Kommunalen Jobcenter halten 
ein Konzept über die Zusammenarbeit mit ande-
ren Stellen der Kommunalverwaltung vor, insbe-
sondere dem Sozial-, dem Jugend- und dem 
Gesundheitsamt." 
 
Begründung: Einer der wesentlichen 
Vorteile einer Leistungserbringung 
durch die Kommune sollte darin liegen, 
dass diese über eine Vielzahl erfahrener 
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Experten verfügt, die sich aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln mit der Ver-
besserung von sozialen Problemlagen 
befassen. Dies sind vor allen Dingen das 
Sozial-, das Jugend- und das Gesund-
heitsamt und ggf. besondere Stellen für 
das Quartiersmanagement, insbeson-
dere bei sozialen Brennpunkten. In der 
Praxis findet eine Verzahnung der Ar-
beit des Kommunalen Jobcenters mit 
anderen Bereichen der Kommune viel-
fach jedoch nicht statt. Die Gründe 
hierfür mögen unterschiedlich sein und 
reichen von angeblichen Datenschutz-
problemen bis hin zu unterschiedlichen 
Mentalitäten in den jeweiligen Berei-
chen. Das muss sich ändern.  
 
5. Kommunale Arbeitsvermittlung durch 
abgestimmtes Gesamtkonzept profes-
sionalisieren 
 
§ 8 Abs. 3 Satz 1 OFFENSIV-Gesetz wird 
wie folgt gefasst: "Sie halten ein Konzept für 
eine regionale und überregionale Arbeitsver-
mittlung vor". 
 
Begründung: Es ist erfreulich, aber noch 
nicht ausreichend, dass die kommuna-
len Jobcenter seit 2011 dazu verpflich-
tet sind, ein Konzept für eine überregio-
nale Arbeitsvermittlung vorzuhalten. 
Dann sollte aber erst recht eine - bisher 
fehlende - gesetzliche Verpflichtung zur 
Vorhaltung eines auch den regionalen 
Bereich umfassenden Arbeitsvermitt-
lungskonzepts aufgenommen werden. 
Denn weit überwiegend findet Arbeits-
vermittlung regional statt. Gerade auch 
für diesen Bereich muss deshalb sicher-
gestellt werden, dass hier nach System 
vermittelt wird. 
 
6. Vetorecht für Sozialpartner bei Ein-
Euro-Jobs prüfen 

 
Die Landesregierung sollte prüfen, ob 
ein Vetorecht gegen Arbeitsgelegen-
heiten und andere Formen der öffentli-
chen Beschäftigung des Gewerk-
schafts- oder des Arbeitgebervertreters 
im Beirat der Jobcenter (§ 18d SGB II) 
durch landesrechtliche Vorschrift im 
Rahmen des OFFENSIV-Gesetzes einge-
führt werden kann. 
 
Begründung: Arbeitsgelegenheiten 
(„Ein-Euro-Jobs", § 16d SGB II) können 
sinnvoll sein, um z. B. die Verfügbarkeit 
des Arbeitslosen zu prüfen oder um 
seine Beschäftigungsfähigkeit nach ei-
ner langen Zeit der Beschäftigungsent-
wöhnung schrittweise wieder herzustel-
len. Allerdings finden Ein-Euro-Jobs viel-
fach in einem Graubereich zwischen 
der gesetzlich geforderten Zusätzlich-
keit und einer gleichwohl bestehenden 
Gefahr der Verdrängung echter Be-
schäftigung statt. Denn eine sinnvolle 
Beschäftigung, die sowohl einen Nut-
zen für den Arbeitslosen als auch für ei-
nen gemeinnützigen Dritten oder die 
Allgemeinheit bringt, dürfte in sehr vie-
len Fällen auch einen regulär bezahlten 
Arbeitsplatz ausfüllen. Diese Überlegun-
gen treffen noch mehr auf einen sog. 
Sozialen Arbeitsmarkt zu, mit dem dau-
erhafte Beschäftigung für angeblich 
nicht mehr vermittelbare Arbeitslose 
geschaffen werden soll. Gegen die 
Stimmen des Gewerkschafts- oder des 
Arbeitgebervertreters im Beirat der Job-
center (§ 18d SGB II) sollte deshalb kein 
Ein-Euro-Job eingeführt werden dürfen.  
 
7. Eigenbetriebe und Tochtergesell-
schaften der Kommunen als SGB-II-
Maßnahmeträger auf den Prüfstand 
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An § 6 Abs. 5 S. 1 OFFENSIV-Gesetz soll 
folgender Satz angefügt werden: „Bei 
der Beauftragung von Trägern mit Maßnahmen 
nach Satz 1 werden vergaberechtliche Grunds-
ätze beachtet.“  
 
Begründung: 
Das richtige Ansinnen des § 6 des Hessi-
schen OFFENSIV-Gesetzes, bei der 
Durchführung des SGB II die Vielfalt der 
Träger von Einrichtungen zu wahren, 
steht oftmals in einem unvereinbaren 
Konflikt mit der Durchführung von Maß-
nahmen in Eigenbetrieben bzw. Toch-
tergesellschaften des zugelassenen 
kommunalen Trägers. 
 
Sofern ein zugelassener kommunaler 
Träger einen Maßnahmeträger als Ei-
genbetrieb oder als Tochtergesellschaft 
führt, besteht höchste Gefahr für eine 
Interessenkollision. Denn in diesem Fall 
hängt der Personalbestand des Eigen-
betriebs bzw. der Tochtergesellschaft in 
erheblichem Maß davon ab, in wel-
chem Umfang das Kommunale Job-
center dort SGB-II-Maßnahmen durch-
führt. So entsteht Druck, dem Eigenbe-
trieb/der Tochtergesellschaft unabhän-
gig von der objektiven Leistungsfähig-
keit möglichst viele Maßnahmen zuzu-
weisen. Erschwerend kommt hinzu, dass 
bei der Durchführung von Maßnahmen 
in Eigenbetrieben bzw. in Tochtergesell-
schaften nach derzeitiger Gesetzes-
lage wohl kein Ausschreibungsverfah-
ren erforderlich ist, wenn der Eigenbe-
trieb bzw. die Tochtergesellschaft ihre 
Aufträge fast ausschließlich von der 
Kommune erhält. Anstelle einer kom-
pletten Untersagung kommt als milde-
res Mittel in Betracht, den zugelassenen 
kommunalen Trägern vorzuschreiben, 
das Vergaberecht anzuwenden. Bei ei-
ner Ausschreibung kommt dann nicht 

notwendigerweise der Eigenbetrieb 
bzw. die Tochtergesellschaft zum Zug, 
sondern je nach Ergebnis der Ausschrei-
bung auch ein Dritter. 
 
8. Jobcenter-Beiräte effizienter aufstel-
len 
 
Die Landesregierung sollte prüfen, ob 
die Anzahl der Mitglieder und die Zu-
sammensetzung der Jobcenter-Beiräte 
(§ 18d SGB II) durch Landesrecht gere-
gelt werden kann. Die Größe der Job-
center-Beiräte sollte auf 15 Mitglieder 
begrenzt werden. Außerdem sollten die 
Sozialpartner ein stärkeres Vorschlags-
recht für die Beiräte erhalten. Im Übri-
gen kommt auch eine Empfehlung an 
die Kommunen bzw. kommunalen Job-
center in Betracht 
 
 
Begründung: 
Derzeit bestehen Jobcenter-Beiräte aus 
bis zu 25 Mitgliedern. In der Praxis ver-
läuft die Arbeit in den örtlichen Beiräten 
der Jobcenter oftmals erheblich ineffizi-
enter als in den Verwaltungsausschüs-
sen der Arbeitsagenturen. Dies ist auch 
der Größe der Beiräte geschuldet, die 
eine zielgerichtete Zusammenarbeit er-
schwert. Daher sollte die Anzahl der Mit-
glieder in Jobcenter-Beiräten durch 
eine gesetzliche Regelung arbeitsfähi-
ger aufgestellt werden. Eine Größe von 
bis zu maximal 15 Mitgliedern ist sach-
gerecht. Dies sehen auch die Verwal-
tungsausschüsse der Arbeitsagenturen 
vor. 
 
Außerdem sollten die Sozialpartner grö-
ßere Einflussmöglichkeiten als bisher er-
halten. Derzeit stellen die Sozialpartner 
regelmäßig nur zwei Mitglieder im örtli-
chen Beirat. Dies ist in Anbetracht der 
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Tatsache, dass mittlerweile zwei Drittel 
der Arbeitslosen von den Jobcentern 
betreut werden, nicht mehr verhältnis-
mäßig. Die Sozialpartner haben für Ar-
beitsmarktfragen nicht nur Expertise, 
sondern tragen ihren jeweiligen Mitglie-
dern gegenüber für eine gute Beschäf-
tigungslage auch Verantwortung. 
 
9. Bessere Zusammenarbeit von Job-
centern und Arbeitsagenturen 
 
§ 7 Abs. 2 OFFENSIV-Gesetz soll um fol-
genden Satz 2 ergänzt werden: „Die 
Aufsichtsbehörden wirken darauf hin, 
dass kommunale Jobcenter und Agen-
tur für Arbeit räumlich zusammen zie-
hen, sofern sich dies mit nicht unzumut-
barem wirtschaftlichem Aufwand ein-
richten lässt.“ 
 
Begründung: Anders als in gemeinsa-
men Einrichtungen fehlt in kommunalen 
Jobcentern der enge Austausch mit 
den Arbeitsagenturen. Die Doppelstruk-
tur von Arbeitsagenturen und kommu-
nalen Jobcentern führt zu Übergangs-
problemen beim Wechsel von Arbeits-
losengeld zu Bürgergeld. Durch ein 
räumliches Zusammenziehen wäre ein 
fachlicher Austausch zwischen den Be-
hörden besser möglich. Gleichzeitig 
wären zuständige Ansprechpartner für 
Arbeitslose schneller erreichbar.  
 
10. Gemeinsame Jugendberufsagentu-
ren 
 
§ 7 Abs. 2 OFFENSIV-Gesetz soll um fol-
genden Satz 3 ergänzt werden: „Kommu-
nale Jobcenter wirken darauf hin, dass sie und 
die Agentur für Arbeit gemeinsame Jugend-
berufsagenturen als Anlaufstelle für Personen bis 
25 Jahre einrichten.“ 
 

Begründung: Jugendliche und junge Er-
wachsene unter 25 haben oftmals an-
dere Vermittlungshemmnisse und Prob-
leme als ältere Arbeitslose. Mit Jugend-
berufsagenturen können diese Prob-
leme gezielt erkannt und frühzeitig Ge-
genmaßnahmen ergriffen werden. Da-
her sollte das bewährte Modell der Ju-
gendberufsagenturen überall umge-
setzt werden.  
 
11. Servicestellen für Arbeitgeber ein-
richten 
 
§ 7 Abs. 2 OFFENSIV-Gesetz soll um fol-
genden Satz 4 ergänzt werden: „Kommu-
nale Jobcenter wirken darauf hin, dass sie und 
die Agentur für Arbeit gemeinsame Arbeitgeber-
services als Ansprechstellen für Arbeitgeber ein-
richten.“ 
 
Begründung: Mit einen gemeinsamen 
Arbeitgeber-Service entsteht für Arbeit-
geber eine einheitliche Anlaufstelle in 
der Arbeitsverwaltung. Dies erspart den 
Arbeitgebern Aufwand und schafft 
neue Chancen für eine Vermittlung in 
Arbeit. 
 
 
12. Datenaustausch zwischen kommu-
nalen Jobcentern und Arbeitsagentu-
ren ermöglich  
 
Der bisherige § 9 Abs. 3 des OFFENSIV-
Gesetzes wird § 9 Abs. 4. § 9 Abs. 3 OF-
FENSIV-Gesetz wird wie folgt gefasst: 
„Die Landesregierung wirkt darauf hin, dass die 
kommunalen Jobcenter Datenschnittstellen mit 
den örtlichen Arbeitsagenturen einrichten und 
nutzen, die einen elektronischen Datenaus-
tausch zulassen. Hierzu sind in Abstimmung mit 
den Arbeitsagenturen regelmäßig einheitliche 
Datenverarbeitungssysteme zu verwenden.“ 
 
Begründung: Mit der Neuregelung soll 
das OFFENSIV-Gesetz sicherstellen, dass 
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kommunale Jobcenter in die Lage ver-
setzt werden, Daten (z. B. über die Er-
werbslosenbiografie) maschinell von 
den Arbeitsagenturen entgegenneh-
men zu können. Denn kommunale Job-
center könnten von den bei den Ar-
beitsagenturen bereits erhobenen Da-
ten profitieren, etwa beim Wechsel von 
Arbeitslosengeld zu Bürgergeld. In der 
Praxis findet ein solcher Austausch aber 
nicht statt, insbesondere deshalb, weil 
kommunale Jobcenter andere IT-Sys-
teme als die Jobcenter in gemeinsamer 
Einrichtung und die Arbeitsagenturen 
nutzen. Die kommunalen Jobcenter er-
heben meist eigene Daten durch Befra-
gung des Leistungsbeziehers. So geht 
ein vollständiger und objektiver Über-
blick der bei der Arbeitsagentur gesam-
melten Informationen etwa über För-
dermaßnahmen, Erwerbsbiografie und 
Qualifikationen des Bürgergeld-Bezie-
hers verloren. Eine Übertragung von Da-
ten via E-Mail, wie sie in der Antwort des 
Sozialministers vom 01.08.2022 (Drs. 
20/8650) erwähnt ist, ist erstens wegen 
des damit verbundenen fehleranfälli-
gen Übertragungsaufwands keine 
gleichwertige Lösung. Und zweitens 
fehlt es an der Verbindlichkeit für die 
kommunalen Jobcenter, die Daten der 
Arbeitsagentur zu nutzen. 
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